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F irm a  Gebr. H erfurth  in Chemnitz; C a r l  K ir s t ,  L ithographie- und Steindruckerei
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Vogelschutz in den Thüringischen S taaten .
Von v r .  K o e p e rt.

II .
E s  dürfte zunächst auffallen, daß in dem zitierten Gesetz das V erbot des Z er

störens der Nester, sowie des A usnehm ens der E ier nicht besonders erw ähnt ist. D a  
dies jedoch durch Reichsgesetz schon verboten ist, w ar eine nochmalige E rw ähnung 
unnötig. A ls ein in die Augen springender V orteil muß es bezeichnet werden, daß 
in dem Verzeichnis der zn schützenden Vögel die einzelnen A rten namentlich, und zwar 
auch mit ihren V ulgärnam en aufgezählt sind, wodurch die Vorschriften dieses Gesetzes 
an Deutlichkeit n u r  gewinnen. E in  H anptvorzug unsres Gesetzes ist ferner der, daß 
sich das Verbot, die oben angeführten Vögel zu sangen oder zu töten, auch ans die 
J a g d b e r e c h t ig t e n  bezieht. I n  den V erordnungen der Altenbnrgischen, W eim a
rischen und Reußischen Regierungen finden sich in dem Verzeichnis der zu schützenden 
Vögel einige kleine, im G roßen und Ganzen aber unwichtige Abweichungen. Erfreulich 
ist aber, daß in allen V erordnungen der W a s s e r s ta a r  (O inelus nciuntious) a u s 
drücklich geschützt w ird und daß die infolge ihres auffallenden Gefieders mehr und 
mehr verfolgte B la u r a c k e  (Oornoins A nrruln) allenthalben Schutz genießt. D er 
E i s v o g e l  O v eeäo  vpickn) ist im Altenburgischen und Weimarischen leider nicht 
geschützt, dagegen im Reußischen; dem Storche läßt m an lediglich wegen seiner B eliebt
heit im Volke im Weimarischen Schutz angedeihen, in den übrigen Thüringischen 
S ta a te n  nicht. W enn nun auch, wie w ir gesehen haben, die V erordnungen der 
einzelnen Thüringischen S ta a te n  nicht in a l l e n  Punkten übereinstimmen, so bricht 
sich doch das P rin z ip  mehr und mehr B ahn , welches vor allen unser Verein ans 
seine F ahne geschrieben hat, seltene A rten , auch wenn ih r Nutzen nicht so u n 
bedingt feststeht, zu schlitzen, um sie vor dem sicheren U ntergang zn bewahren und 
die N a tu r ihrer geflügelten Schmuckstücke nicht ganz zn berauben. —  E s  wird 
Befremden erregen, daß in der Altenburgischen V erordnung H au s- und Feldsperlinge 
un ter den zu schützenden Vögeln mit aufgezählt sind, indessen sorgen die Bestimmungen 
des § 4 dafür, die V erm ehrung der S perlinge  in den gebührenden Schranken zn halten,
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da es den Besitzern von G arten - und Hausgrnndsti'icken und den Jagdberechtigten 
freisteht, die in ihren Gebieten vorkommenden S perlinge zu töten und ihre Nester 
zu zerstören. S o  erfreulich der durch das Gesetz vorgeschriebene Schutz der Eulen 
—  mit A usnahm e des Uhu —  ist, so wenig kann man sich mit der B ehandlung 
mancher anderen R aubvögel einverstanden erklären. A ltenburg schützt wenigstens den 
T urm falken; obgleich auch der M äusebussard Schutz verdient hätte.

I n  dem Verzeichnisse der zn schützenden Vögel fehlen meist n u r Vogelarten, 
welche sich n u r zeitweilig in T hüringen  aufhalten oder deren Nutzen gegenüber dem 
Schaden sehr wenig ins Gewicht fällt. S o  ist z. B . die N ingam sel n u r nordische 
D urchzüglerin, der Schneeammer (Onlenrnm nivnlich lediglich W intergast. D er 
nordische Gimpel (?inie,,1a ,-rvtürinnch, der an dem Tragknospen der Obstbänme 
Schaden thut, ist wie auch der häufiger vorkommende Bergfink (UrinAilla rncntikrj^ilin) 
W intergast. D er seltene Kiefernkreuzschnabel (Uoxin inh-opm ttnench und der Fichten
kreuzschnabel (Uoxin 6nrviro8trn) gelten für forstschädlich, sind es aber weit weniger, 
a ls  angenommen wird. D er G rü n ling  (Olilorw Iiorteimm) ist gleichfalls nicht mit 
aufgezählt; er thu t an den Gartensäm erein Schaden, ist aber auch nützlich. D er 
Kernbeißer (Ooeootürnn8to8 vn l^nrm ) schadet den Kirschpflanzungen, stiftet aber auch 
Nutzen. D er T annenhäher (X n e itrn ^a  oni voentaetes) kommt n u r in manchen Ja h re n  
im Herbste vor, und steht in Bezug auf Schädlichkeit seinem Verw andten, dem 
Eichelhäher, nicht nach. D aß  von den W ürgern  der rotrückige W ürger (Im nins eollnrio) 
und der große W ürger (Im nin8 ex en ln to r) nicht eines Schutzes wert gehalten werden, 
ist bei ihrer Schädlichkeit ganz richtig. D er Seidenschwanz (Uoind) eilln o-ni-i-nla) ist 
n u r nordischer Gast. Hinsichtlich des Schutzes der Amsel sind die M einungen geteilt; 
die Amsel ist n u r  a ls  Bew ohnerin der G ärten  und Parkenanlagen hie und da 
schädlich, sonst aber und a ls  W aldbewohnerin nützlich. D aher genießt sie im A lten
burgischen und Weimarischen Schutz, in R euß ä. L. nicht.

W as nun den leidigen Kramnietsvogelfang betrifft, so ist dieser in einem S in n e  
geregelt, der gewiß die Zustim m ung aller billig denkender Vogelschützler finden wird. 
D er ausschlaggebende P assus des Liebe'schen G utachtens über diese F rage lautet 
folgendermaßen: „U nter den absolut zu schonenden Vögeln ist (in dem von L ieb e  
zn begutachtenden Entw ürfe) m it vollem Rechte auch die Singdrossel (Zippe, N nräim  
mn8i6U8) und Misteldrossel (Schnärrer, N urän8  vweivornch mit aufgeführt. Auf 
der anderen S eite  aber ist der F an g  im Dohnenstiege gestattet. N un  ist es aber eine 
längst konstatierte Thatsache, daß im Dohnenstiege vorzugsweise viel Singdrosseln, 
außerdem aber auch noch die Misteldrossel gefangen werden. H ierin liegt ein W ider
spruch, welcher dadurch nicht lö sbar ist, daß m an die Zeit des D ohnenfanges später 
und kurz ansetzt, weil die Weindrosseln und Zeimer ebenso in den verschiedenen 
Ja h re n  zu verschiedener Zeit eintreffen, wie die Abzugszeit der Zippen ete. in ver-
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schiedenen Ja h re n  verschieden fällt. N nn  ist allerdings richtig, das; der F an g  im 
Dohnenstieg von altersher geübtes Recht der Jagdeigentüm er ist, und daß er sogar, 
wenn auch n u r in vereinzelten Gegenden, a ls  ein kleiner T eil des Einkommens 
niederer Forstbeam ten angesehen wird. Allein ans der anderen Seite  ist nicht zu 
übersehen, daß, wenn jagdlich von Kram m etsvogeln die Rede ist, die Jä g e r  darunter 
gewöhnlich alle Drosselarten verstehen und diese in ganze und halbe Vögel scheiden, 
wenn sie dieselben zu „Kloppen" zusammen heften. Z u  den jagdbaren Drosselarten 
sollen nnn die Singdrosseln und M isteldrosseln nicht mit zählen, offenbar, weil sie 
bei uns brüten , treffliche, den W ald  belebende S ä n g e r  sind und n u r nützlich sind. 
T ie  Zeimer brüten zw ar in M itte l- und Ostdeutschland in großer M enge und sind 
ebenfalls nützlich, und zw ar für Wiesen und Felder, aber sie singen nicht und zählen 
daher in vorliegendem E ntw urf noch zn den jagdbaren Vögeln . . . .  D er F an g  
der Krammetsvögel in den Schlingen des Dohnenstiegs vollzieht sich in der Weise, daß 
sich die T iere am Halse fangen und erw ürgt werden — oft erst nach viertelstnnden- 
langem F la tte rn  —  oder aber am F lügel oder an einem Bein, wobei sie fast allemal 
so verletzt werden, daß sie nicht weiter leben können. Abgesehen von der ganz 
unweidmännischen Grausamkeit der A rt, wie die T iere erbeutet werden, sind alle 
die im Dohnenstiege gefangenen Kram metsvögel dem Tode verfallen, die ausdrücklich 
unter den zn schützenden Vögeln aufgezählten S in g -  und M isteldrosseln also mit und 
ebenso natürlich auch die Zeimer und die Amseln. Statistische Erhebungen an  den 
Dohnenstiegen selbst und an den zu M arkte gebrachten Kram metsvögeln haben ergeben, 
daß unter letzteren gerade die Singdrosseln oft die überwiegende M ehrzahl bilden, 
und auch S ch närrer und Amseln stark vertreten sind. Außerdem werden aber noch 
eine M enge anderer, in vorliegendem E ntw ürfe zu den geschonten Vögeln gerechneter 
Kleinvögel unbeabsichtigt im Dohnenstiege gefangen, so namentlich Rotkehlchen, Meisen, 
B rannellen , Finken n. s. w. Diese werden von den Jä g e rn  meist weggeworfen oder 
aber verspeist. A us alledem geht hervor, daß es notwendig is t ,  den F an g  im 
Dohnenstiege, gerade wie den ans der Trünke n. s. w. gesetzlich zn verbieten. F in 
den Jagdberechtigten bleibt immer noch der F a n g  auf dem Vogelherd, bei welchem 
die Vögel lebendig gefangen werden, ohne zn Schaden zn kommen, und der Jäger
alle zu schonenden Arten, die sich mit gefangen haben, ruhig freilassen kann. Und 
außerdem bleibt immer noch der Schrotschnß. E s  steht für die bisher zum F an g  im 
Dohnenstieg Berechtigten die Angelegenheit imm erhin günstig genug, denn die Ja g d  
ans Krammetsvögel überhaupt braucht nicht verboten zu werden. D en M assenfang 
der Lerchen für die Küche m ittels des großen Streifnetzes hat man in verschiedenen 
S ta a te n  ja absolut aufgehoben und m it E rfolg  beseitigt, obgleich er meist auch zum 
Jagdrecht gehörte." Diese D arlegung  L ie b e s  über den F an g  der Krammetsvögel im 
Dohnstiege waren es, welche die Regierungen von W eimar, A ltenburg, R euß ä. und j. L.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Vogelschutz in den Thüringischen S ta a t e n .  II . 149

—  und vielleicht auch anderer thüringischer S ta a te n  —  veranlaßte, den K ram m ets
vogelfang in der von L ie b e  vorgeschlagenen Weise zu regeln, wodurch ein längst 
gehegter Wunsch der Vogelschutz-Vereine erfüllt ist.

D a s  angeführte Gutachten, das man füglich a ls  vogelschützlerisches Testament 
unsres L ieb e  bezeichnen kann und das die Kernpunkte des Vogelschutzes in klarer 
und objektiver Weise zum Ausdruck bringt, ist aber bei Abfassung der Thüringischen 
Vogelschutzverordnungen noch in anderer Beziehung ausschlaggebend gewesen, da es 
auch die Interessen des Vogelfreundes und -L iebhabers vertritt. Leider hat man in 
dieser Beziehung in einigen deutschen S taa ten , z. B . in Sachsen, weit über das Ziel 
hinausgeschossen, indem man überhaupt jeden Vogelfang verbietet, auch den F an g  von 
Stubenvögeln. J a ,  jedes Feilhalten und Annoncieren von Stnbenvögeln ist unter 
S tra fe  gestellt. I m  Dezember vorigen Ja h re s  wurde dem Vogelhändler Sch. in 
Altenburg nebst neun anderen H ändlern, welche in der in Leipzig erscheinenden 
G e f lü g e lb ö r s e  Vögel zum Verkaufe angezeigt hatten, deren F an g  in Sachsen ver
boten ist, eine polizeiliche S tra fe  von 10 zuerkannt. W enn nun auch selbstver
ständlich den Bestimmungen des Gesetzes Genüge geschehen muß, so erscheinen doch 
solche Bestimmungen für den Liebhaber unsrer einheimischen S ingvögel, der sich weder 
durch F an g  noch durch Kauf in den Besitz eines Vogels setzen kann, a ls  eine Härte. 
L ie b e  hat auch in diesem Punkte das Richtige getroffen, und seine in Nachstehendem 
folgenden Vorschläge haben in den obenerwähnten V erordnungen Beachtung gefunden. 
L ieb e  schreibt: „W enn alles Fangen  und Handeln mit unsern einheimischen Vögeln 
gesetzlich unmöglich gemacht w ird , und damit auch das Halten unsrer einheimischen 
S ingvögel, so liegt darin  eine große H ärte gegenüber den Gewohnheiten des M ittel- und 
Süddeutschen, der gern seinen Finken re. in der S tu b e  pflegt. Auch darf man nicht außer 
Acht lassen, daß derjenige, der selbst einen Vogel Pflegt, der wärmste F reund  der Vögel 
zu sein und zur Uebung eines wirksamen Vogelschutzes ebenso wie seine Fam ilie 
geneigt und auch geeignet zu sein pflegt. M it  einem wirklich erfolgreichen Verbote 
jeglichen Vogelfanges und -H andels würde eine Abnahme des Interesses für die 
Vogelwelt im Publikum  H and in H and gehen, die, wie jeder zugeben muß, der die 
„kleine W elt" der Vögel haltenden Handwerker, Lehrer, F orstläu fer :c. genauer kennt, 
bald dem Bestand unsrer Vögel mehr Schaden verursachen würde, a ls  die wenigen 
für die S tu b e  gefangenen Vögel austragen. Ich  will auch noch daran  erinnern, 
daß weit mehr M ännchen a ls  Weibchen geboren werden und zwar bei a l l e n  
Kleinvögeln, daß im H aushalte der von der K u ltu r nicht zerstörten N a tu r diese 
Ueberzahl regelmäßig durch das Raubzeug vernichtet und so Ausgleich geschafft 
w ird, daß aber in unseren Knlturverhältnissen das Raubzeug von der K u ltu r 
mehr und mehr vertrieben wird und die überzähligen M ännchen n u r störend 
in den Frieden eingreifen, der zur glücklichen Aufzucht der B ru ten  notwendig ist.
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E s liegt aber die Sache noch anders. I n  Wirklichkeit hat sich da, wo man ein 
absolutes Verbot des F an gen s und H andels eingeführt, eine vollständige polizeiliche 
D urchführung der M aßregel nicht bewerkstelligen lassen, vielmehr w ird dort überall 
noch gefangen. Aber das Berbot hat es zuwege gebracht, daß allerdings sich weniger 
„ordentliche M än n er"  beim Vogelfang beteiligen wie sonst, aber dafür um so mehr 
B um m ler und Leute, die sich aus einer polizeilichen S tra fe  nichts machen. F erner sind 
dadurch gerade die grausamen Fangmethoden begünstigt worden (F ang  mit Sprenkeln, 
an der Tränke n. s. w.), weil diese für den F än ger am wenigsten gefahrbringend sind. 
Und endlich werden nnn die gefangnen Tiere im Verborgenen tran spo rtie rt nnd ver
steckt in engste Behältnisse, sodaß sie sich schon dadurch oft für immer schädigen müssen. 
I m  Interesse der Sache wäre es vielmehr wünschenswert, daß von S eiten  der Land
ra tsäm ter oder entsprechender Behörden einzelnen gut beleumundeten Leuten die 
E rlau b n is  zum F a n g  unter Beobachtung der gesetzlichen Bedingungen gestattet wird. 
D a s  Fangverbot besteht fü r alle übrigen, nnd es wird sich dasselbe dann, gerade 
mit Hilfe jener privilegierten Leute, viel eher erfolgreich durchführen lassen a ls  ohne 
sie." D ie vorstehenden Vorschläge L ie b e s  haben, wie w ir sahen, Berücksichtigung ge
funden nnd Verfasser kann mitteilen, daß z. B- im Ostkreise des Herzogtums A lten
burg in mehreren F ällen  schon von der in F 2 der A ltenburger V erordnung a u s 
gesprochenen E rlau b n is , Vögel zu wissenschaftlichen oder Lehrzwecken zu erlegen oder 
zn fangen, Gebranch gemacht worden ist.

W ie w ir gesehen haben, erfüllen diese im R ahm en des Reichs-Vogelschntzgesetzes 
von 1888 haltenden Verordnungen der oben genannten Thüringischen S ta a te n  die 
Anforderungen, die man billigerweise an das Vogelschutzgesetz stellen kann, und unser 
Verein kann stolz darauf sein, daß die wesentlichen Bestimmungen sich ans das klassische 
Gutachten L ie b e s  zurückführen lassen, der somit den P rincip ien  unseres V ereins 
znm S iege verholfen hat. E s  wäre n u r noch zu wünschen, daß sich auch die 
Thüringischen S taa ten , welche eine ähnliche Vogelschntzordnung noch nicht besitzen, 
entschlössen, dem V orgänge der Weimarischen, reußischen und altenburgischen N e
gierung zn folgen.

Oruithologisches aus der Umgebung von Halle.
Von K a r l  W e n z e l, Gutenberg bei Halle a. S .

I m  Nachfolgenden erlaube ich mir, eine Reihe ornithologischer Beobachtungen 
nnd Notizen zn veröffentlichen, die ich während meines zehnjährigen A ufenthaltes in 
hiesiger Gegend gesammelt habe. M ein  Beobachtungsgebiet um faßt das T erra in  
nördlich von Halle bis zum Petersberge, namentlich die nähere Umgebung meines 
W ohnortes. W ir besitzen über die O rn is  der hiesigen Gegend interessante, fach-
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